
 

 

Synopse 

 

Landsgemeindebeschluss zur Revision des Einführungsgesetzes zur Schweizerischen Jugendstrafprozessordnung 

 

Antrag Standeskommission Fassung nach 1. Lesung 

Art.  5a 
Fachkommission 

 

1 Die für die Strafverfolgungsbehörden im Erwachsenenstrafbereich bestehende 
Fachkommission nimmt die gleichen Aufgaben mit den gleichen Rechten und 
Pflichten auch gegenüber den Strafbehörden im Jugendstrafbereich wahr. 

 

2 Die Kommission erstattet der Standeskommission Bericht und kann Anträge 
stellen. Für aufsichtsrechtliche Massnahmen bleibt die Standeskommission zu-
ständig. 

2 Die Kommission erstattet der Standeskommission jährlich Bericht und kann An-
träge stellen. Für aufsichtsrechtliche Massnahmen bleibt die Standeskommission 
zuständig. 

 


